Muster für eine Kooperationsvereinbarung für ein Regionales Bildungszentrum Berufskollegs (RBZB)
Zwischen
dem/den [Schulträger (n), z.B. Kreis XY, kreisfreie Stadt AB],
vertreten durch z.B. den Landrat [Name], den Oberbürgermeister (Name)
und
den Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises XY, der kreisfreien Stadt AB
vertreten durch die jeweiligen Schulleitungen,
wird folgende Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit im Regionalen Bildungszentrum (RBZB) [Kreis XY, kreisfreie Stadt AB] geschlossen:

Präambel
Diese Kooperationsvereinbarung basiert auf dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 7. Februar 2025 (BASS 12-22 Nr. 1), der die Zusammenarbeit öffentlicher Berufskollegs im Rahmen eines Regionalen Bildungszentrums der Berufskollegs (RBZB) regelt und die Voraussetzungen, Ziele, Aufgaben, Organisation sowie Qualitätsentwicklung und -sicherung verbindlich festlegt. 
Ein Regionales Bildungszentrum Berufskolleg (RBZB) stärkt durch kooperative Zusammenarbeit die Innovationskraft der Berufskollegs und verfolgt das Ziel, durch neue Organisations- und Leitungsstrukturen sowie einen gemeinschaftlich abgestimmten Ressourceneinsatz die Bildungsregion zu stärken. 
§ 1 Zielsetzung
Die Kooperationspartner verfolgen die im Runderlass vom 7. Februar 2025 festgelegten Ziele, die nachfolgend fokussiert aufgeführt sind: 
•	Effiziente Nutzung personeller und vorhandener sächlicher Ressourcen
•	Zukunftsorientierte organisatorische, pädagogische und didaktische Weiterentwicklung von              Bildungsgängen und Bildungsangeboten
•	Stärkung der Innovationskraft durch Übertragung aktueller Entwicklungen aus der Arbeitswelt in moderne Lernangebote und -formen
•	Erhöhung der Integrationsleistung durch ein vielfältiges, schülerorientiertes und heterogenitätssensibles Bildungsangebot und integrationsförderliche Schul- und Unterrichtsentwicklung im Verbund
•	Regionale Abstimmung eines bedarfsorientierten Bildungsangebotes und Beratung zur individuell bestmöglichen Bildungsgangwahl
•	Funktion als Ansprechpartner für externe Partner (Kammern, Sozialpartner, Arbeitsagenturen, Betriebe, abgebende Schulen)
Mit dieser Vereinbarung werden die Grundsätze für die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung im RBZB festgelegt.
§ 2 Laufzeit und Auflösung
· Die Kooperation beginnt mit Genehmigung des RBZB durch die zuständige obere Schulaufsicht.
· Sie ist auf eine langfristige Zusammenarbeit ohne zeitliche Begrenzung ausgerichtet.
· Eine Auflösung ist jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen schriftlich möglich. 
· Ansonsten gilt eine Kündigungsfrist von 6 Monaten zum jeweiligen Schuljahresende. Kündigungen bedürfen der Schriftform.

§ 3 Grundsätze der Zusammenarbeit
Die Organe des RBZB sind gemäß Erlass der Lenkungskreis, die koordinierende Stelle und der Beirat. Die Aufgaben, Zusammensetzung und Arbeitsweise richten sich nach den Vorgaben des Runderlasses. Der Lenkungskreis übernimmt die strategische Steuerung, die koordinierende Stelle die operative Umsetzung, der Beirat berät und gibt Empfehlungen zur Qualitätsentwicklung.
· Lenkungskreis
•	Verantwortlich für strategische Ausrichtung und Entwicklung, arbeitet eng mit der oberen Schulaufsicht zusammen
•	Besteht aus den Schulleitinnen bzw. Schulleitern der beteiligten Berufskollegs und mindestens einer Vertretung des/der Schulträger
•	fasst Beschlüsse einstimmig, wählt mindestens eine Sprecherin/einen Sprecher
•	übernimmt keine Dienstvorgesetztenaufgaben

· Koordinierende Stelle
•	Umsetzung der pädagogischen und administrativen Prozesse
•	Organisatorische Zuordnung zu einem Berufskolleg, Möglichkeit der Abordnung von Lehrkräften anderer Berufskollegs

· Beirat
•	Mindestens eine Vertretung der Schulträger, der/die Schulleiter/in der beteiligten Berufskollegs und eine Vertretung der oberen Schulaufsicht, ggf. weitere Partner (Kammern, Sozialpartner, Arbeitsagentur)
•	Beratende Funktion, Empfehlungen zur Qualitätsentwicklung und Weiterentwicklung
§ 4 Qualitätsentwicklung und -sicherung
Die Qualitätssicherung und -entwicklung erfolgt datengestützt und orientiert sich an den im Erlass genannten Instrumenten und Handlungsfeldern. Sie ist Gegenstand der Beratung und Unterstützung durch die obere Schulaufsicht und zugleich Gegenstand der Schulprogrammarbeit der einzelnen Berufskollegs. Die Verbundarbeit wird regelmäßig evaluiert.
· Nutzung standardisierter Verfahren zur Qualitätsmessung: Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Leitbild, Prozessmanagement, Evaluationskonzept, Feedbackstruktur, Handlungsplan
· [bookmark: fnref1:7]Berücksichtigung der Handlungsfelder „Innovationskraft stärken“, „Integrationsleistung erhöhen“, „Demokratiebildung“ und „Nachhaltigkeit“ 
§ 5 Einrichtungsverfahren
· Einrichtungsverfahren: Aufnahme der Notwendigkeit der Zustimmung der Schulkonferenzen und des Einvernehmens aller beteiligten Schulträger sowie Anzeige der Kooperationsvereinbarung bei der oberen Schulaufsicht.
· Lehrerstellenzuweisung für die Zusammenarbeit im Verbund: Hinweis auf die Möglichkeit der Zuweisung zusätzlicher Lehrerstellenanteile durch die obere Schulaufsicht nach Maßgabe des Erlasses.
· Austritt und Anpassung: Regelung, dass bei Austritt eines Berufskollegs die Kooperationsvereinbarung angepasst und die Lehrerstellenzuweisung neu geprüft wird.

Unterschriften
[Ort, Datum]

[Landrat, Name]
für den Schulträger

[Schulleiter*in, Name]
Berufskolleg 1

[Schulleiter*in, Name]
Berufskolleg 2

Hinweis:
Für die konkrete Ausgestaltung der Organe (Vorstand, Geschäftsstelle, Beirat) sowie deren Aufgaben, Zielsetzungen, Zusammensetzung und Arbeitsweise wird auf die ergänzende Rahmenvereinbarung und die Geschäftsordnung verwiesen, die Bestandteil der Gesamtvereinbarung sind und separat zu beschließen sind.

[bookmark: fnref1]Dieses Muster basiert auf dem Grundlagenerlass vom 07.05.2025 und kann an die jeweiligen regionalen Gegebenheiten angepasst werden. Es empfiehlt sich, die spezifischen Namen, Institutionen und ggf. weitere regionale Partner einzufügen und die Handlungsfelder sowie die organisatorischen Details entsprechend zu konkretisierenfn1.
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